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Empfehlung betreffend Bildschirmarbeit 

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und die 

Dateneingabetastatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger eine funktionelle Einheit 

bilden und bei denen die Arbeit mit dem Bildschirmgerät und die Arbeitszeit am 

Bildschirmgerät bestimmend für die gesamte Tätigkeit sind. 

 

(2) Bildschirmarbeitsplätze sollen – soweit es die sonstigen Verhältnisse gestatten – nach 

arbeitswissenschaftlichen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen eingerichtet werden. 

 

(3) Organisation und Arbeitsablauf sollen so gestaltet werden, dass längere ununterbrochene 

Arbeitsphasen am Bildschirm vermieden werden. Sollte dies nicht möglich sein, sollen kurze 

Unterbrechungen der Arbeit am Bildschirmgerät zur Entspannung der Körperhaltung und 

der Augen ermöglicht werden. 

 

Wien, am 19. Oktober 1989 
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